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Ausgangslage

Vorgeschichte
Aufgrund des schlechten baulichen Zustands planten die SBB vor
einigen Jahren den Ersatz einer 17 m langen Eisenbahnbrücke, die
angrenzend an den Bahnhof Oerlikon über die Schaffhauserstrasse
führt und auf der die Gleise 1 und 2 verlaufen.

Der städtische Entwicklungsrichtplan 2000 für den Bahnhof Oerli-
kon sah unter anderem vor, dass in dem Bereich der Schaffhauser-
strasse, der sich unter der erwähnten Eisenbahnbrücke befindet, ein
Umsteigezentrum für den öffentlichenVerkehr entstehen sollte.

Auf Wunsch der Stadt erklärten sich die SBB bereit, die zu erset-
zende Brücke auf 40 m aufzuweiten, sofern die Stadt einen Beitrag
an die daraus entstehenden Mehrkosten leistet.

Als Vorinvestition für ein Umsteigezentrum bewilligte der Gemein-
derat deshalb am 8. Juni 2005 einenObjektkredit von 5,32Mio.Fran-
ken für die Aufweitung der SBB-Brücke Gleise 1 und 2 über die
Schaffhauserstrasse (GR Nr. 2005/58). Mit Beschluss vom 21. No-
vember 2007 erhöhte der Gemeinderat diesen Objektkredit auf
7,98 Mio. Franken (GR Nr. 2007/402).

Zwischenzeitlich ist die erwähnte Eisenbahnbrücke mit einer Länge
von 40 m realisiert.

Leitbild Bahnhof Oerlikon Ost
Auf der Grundlage des städtischen Entwicklungsrichtplans 2000 für
den Bahnhof Oerlikon wurde im Herbst 2007 ein Leitbildverfahren
gestartet. Das Leitbildverfahren hatte zum Ziel, die städtebauliche
Weiterentwicklung des östlichen Bahnhofgebiets mit den darin ent-
haltenen Schlüsselprojekten für ein Umsteigezentrum und dieWei-
terentwicklung der Baufelder aufzuzeigen. Die Diskussionen und
Einschätzungen zeigten, dass keines der drei im Workshop-Verfah-
ren entwickelten Szenarien für ein Umsteigezentrum restlos über-
zeugen konnte.

Als entscheidende Merkmale für die Weiterentwicklung des östli-
chen Bahnhofgebiets schälten sich die Lage zum Bahnhof, die
Führung des motorisierten Individualverkehrs und die damit zusam-
menhängendeAufenthaltsqualität an den künftigen Haltestellen für
die Fahrgäste, die Etappierbarkeit und die Kosten heraus. Die
während der Leitbilderarbeitung präsentierten Lösungsansätze zeig-
ten bei mehreren dieser Merkmale grosse Mängel. Insbesondere die
periphere Lage des vorgesehenen Umsteigezentrums zum Bahnhof
mit dem Entstehen von verkehrsdominierten und qualitativ schlech-
ten Aufenthaltsräumen sowie die erwartete Konkurrenz zum Zen-



trum Oerlikon stiessen auf Kritik. Daher wurde das Vorhaben eines
Umsteigezentrums im Raum Schaffhauserstrasse vom Stadtrat im
Sommer 2008 aufgegeben. Das neue, aus dem Leitbild entwickelte
Konzept beinhaltet die Ausrichtung des Bahnhofs auf einen nörd-
lichen und südlichen Bahnhofplatz, mit Umsteigebeziehungen auf
den öffentlichen Nahverkehr. Neben den Bahnhofplätzen befindet
sich ein dritter Umsteigeraum im Osten des Bahnhofs. Der Raum
Schaffhauserstrasse soll so verändert werden, dass die Stadtteile
Leutschenbach und Seebach ebenfalls gut an den Bahnhof ange-
bunden werden können.

Entwicklungsrichtplan
Die aus dem Leitbildprozess Bahnhof Oerlikon Ost veränderten
Rahmenbedingungen und die Weiterentwicklung weiterer Schlüs-
selprojekte erforderten eineÜberprüfung undAnpassung des beste-
henden Entwicklungsrichtplans. In kooperativer Zusammenarbeit
mit den SBB und dem ZVV wurde der Entwicklungsrichtplan über-
arbeitet und konnte im Januar 2009 vom Stadtrat verabschiedet wer-
den. Im Raum Schaffhauserstrasse beinhaltet der Entwicklungs-
richtplan die Schlüsselprojekte 6 und 10 zur Entwicklung der Bau-
felder, das Schlüsselprojekt 3 zur Realisierung von Busdurchmesser-
linien und das Schlüsselprojekt 2 für eine bessereQuartieranbindung
Ost.

Projekt «Bahnhof Oerlikon Quartieranbindung Ost»
DasQuartier Seebach/Leutschenbach (Andreasstrasse) und dieHal-
testellen des öffentlichenVerkehrs sollen direktmit attraktiven Fuss-
wegen an den Bahnhof angeschlossen werden. Neue ebenerdige
Zugänge sollen dieGehdistanz zur existierenden SBB-Unterführung
verkürzen. Die vorhandene Unterführung der Schaffhauserstrasse
soll aufgeweitet werden, damit ein gut gestalteter Verbindungsraum
zwischen den Quartieren, dem Bahnhof sowie den Tram- und Bus-
haltestellen entstehen kann. Neue Gebäude im Raum Binzmühle-/
Wattstrasse und im Bereich des heutigen SBB-Baudienstzentrums
sollen künftig die vorhandene Stadtstruktur ergänzen und mit Erd-
geschossnutzungen die neu entstandenen öffentlichen Räume bele-
ben.Die bereits erstellteAufweitung der SBB-Brücke für die Gleise
1 und 2 fügt sich nahtlos ins neue System ein.

Das Projekt «Bahnhof Oerlikon Quartieranbindung Ost» soll zeit-
lich gestaffelt in drei Etappen realisiert werden. Im Juli 2008 wurde
die Ingenieurgemeinschaft LHL plus mit der Ausarbeitung einer
Machbarkeitsstudie beauftragt. Neben der Prüfung der technischen
Machbarkeit einer Aufweitung der beiden Brücken für die Gleise 3
bis 6 bzw. 7 und 8 wurde auch die Machbarkeit der verändertenVer-
kehrsführung in der Schaffhauserstrasse nachgewiesen.DieAufwei-
tung der Brücken und die veränderteVerkehrsführung sind aufwän-
dig und komplex. Die Unterführung der Schaffhauserstrasse ist
schon seit längerer Zeit ein Flaschenhals.Mit demAusbau des öffent-
lichen Verkehrs und der in diesem Bereich erwarteten Verkehrszu-
nahme wird sich diese Situation in den nächsten Jahren noch ver-
schlechtern.

Die Machbarkeitsstudie umfasste auch eine Kostenschätzung mit
einer Genauigkeit von ± 30 Prozent.Die Gesamtkosten des Projekts
«BahnhofOerlikonQuartieranbindungOst» betragen gemäss dieser
Kostenschätzung rund 110 Mio. Franken und setzen sich wie folgt
zusammen (Preisbasis 1.April 2009):
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Vorhaben Mio. Fr.
(inkl. MwSt)

1. Etappe
Aufweitung Brücke Gleise 1 und 2
(bereits bewilligt, GR Nr. 2007/402, und realisiert) 7,98

2. Etappe
– Aufweitung Brücke Gleise 7 und 8
– Vorinvestition Gleise 3 bis 6
– Verschiebung der Trafostation etwa 20

3. Etappe
– Aufweitung Brücke Gleise 3 bis 6
– ZugangAndreasstrasse
– Veränderte Verkehrsführung etwa 82

Gesamtkosten etwa 110

Die Ausgaben der vorstehend aufgeführten Etappen dienen dem
gleichen Zweck, nämlich der Realisierung des Projekts «Bahnhof
Oerlikon Quartieranbindung Ost», und sie sind deshalb für die Kre-
ditbewilligung zusammenzurechnen (Prinzip des gemeinsamen
Zwecks). Die erste Etappe wurde als Vorinvestition vom Gemein-
derat bereits separat bewilligt und ist bereits umgesetzt (gebaut).Die
Etappen 2 und 3 sollen dem Stimmvolk nun aber als Gesamtkredit
unterbreitet werden, und zwar nach folgendemAblaufplan:

Die Projektierung undRealisierung der zweiten Etappe ist sehr zeit-
kritisch, da diese nur in Koordination mit dem geplanten SBB-Pro-
jekt (Bau der Eisenbahnbrücke für die neuen Gleise 7 und 8) umge-
setzt werden kann. Aus diesem Grund ist die Kreditbewilligung so
bald wiemöglich derGemeinde zumBeschluss vorzulegen.Erst nach
positiv verlaufener Volksabstimmung werden die SBB Hand bieten
können zu einer auf das städtische Vorhaben «Bahnhof Oerlikon
Quartieranbindung Ost» abgestimmten Umsetzung.

Aufgrund dieser engen Fristen soll zunächst der vom Gemeinderat
bewilligte Objektkredit für dieAufweitung der Brücke Gleise 1 und
2 um die Projektierungskosten für die zweite Etappe erhöht werden.
Anschliessend soll demVolk eineVorlage unterbreitet werden, wel-
che die Erhöhung der bewilligten Ausgaben um die Gesamtkosten
für die zweite und dritte Etappe beinhaltet. Mit diesem Vorgehen
wird sichergestellt, dass einerseits durch ein schnelles Projektieren
der zweiten Etappe das «Aufspringen» auf das SBB-Projekt (Bau der
neuen Gleise 7 und 8) weiterhin realistisch bleibt. Ausserdem wird
damit ermöglicht, dass die Gemeinde sobald als möglich über die
Gesamtausgaben für das Projekt «Bahnhof Oerlikon Quartieran-
bindung Ost» entscheiden kann.

DieAufteilung der Gesamtkosten auf die verschiedenen Kostenträ-
ger (Stadt Zürich, Kanton [ZVV sowie Amt für Verkehr], SBB)
erfolgt voraussichtlich nach den Grundsätzen zur Finanzierung der
Strasseninfrastruktur und des öffentlichenVerkehrs.Eine Kostenbe-
teiligung der SBBwird seitens der Stadt angestrebt und ist noch aus-
zuhandeln. Zudem wurde das Projekt zur Mitfinanzierung des Bun-
des imAgglomerationsprogramm angemeldet.



Zweite Etappe

a) Aufweitung der Brücke für die Gleise 7 und 8
Gleichzeitig mit dem Bau der neuen Durchmesserlinie Altstetten –
Zürich Hauptbahnhof – Oerlikon planen die SBB den Ausbau des
BahnhofsOerlikonmit zwei zusätzlichenGleisen (Nrn.7 und 8).Der
Ausbau erfolgt im Bereich der heutigenAffolternstrasse.

Für die Gleise 7 und 8 planen die SBB den Bau einer neuen Brücke
über die Schaffhauserstrasse, die gemäss aktuellem Projekt der SBB
mit einer Brückenspannweite von rund 36 m ausgeführt werden soll.
Diese neue Brücke soll aus Sicht der Stadt jedoch so erstellt werden,
dass der gesamte Brückenraum nach einer späteren Aufweitung als
einheitliches Bauwerk erscheint und für die neue Verkehrsführung
unter dem Brückenraum genügend Platz vorhanden ist. Mit dem
heute vorliegenden Projekt der SBB könnte dies nicht erreicht wer-
den.Aufgrund der geringeren Abmessungen müssten Abstriche bei
der Verkehrsführung hingenommen werden. Fussgängerbereiche
und Vorsortierspuren müssten kleiner dimensioniert werden, Rad-
spuren könnten örtlich nicht markiert werden. InAbsprache mit den
SBBmöchte daher die Stadt einAlternativprojekt zum bestehenden
SBB-Projekt ausarbeiten. ImVergleich dazu soll die Brückenspann-
weite von rund 36 m auf rund 42 m vergrössert werden.

Durch die veränderte Brückenlage muss ein bestehender Mischwas-
serkanal verlegt werden.Damit die bestehendeTrafostation des ewz
an der Andreasstrasse einer späteren Brückenaufweitung im Rah-
men der dritten Etappe nicht imWeg steht, soll sie bereits während
des Baus der Gleise 7 und 8 an einen neuen Standort verlegt werden.
Dieser befindet sich zusammen mit Technikräumen der SBB hinter
dem Brückenwiderlager West. Der genaue Projektumfang für wei-
tere Werkleitungsumlegungen ist noch nicht bekannt und wird im
Rahmen der Projektierung erarbeitet.

b) Vorinvestitionen im Bereich der Gleise 3 bis 6
Zusammen mit dem Bahnhofausbau werden die SBB auch die Lage
der Gleise 3 bis 6 leicht korrigieren.DieseArbeiten werden im Zeit-
raum September 2012 bis März 2014 ausgeführt. Für die Arbeiten
werden die Gleise und Fahrleitungen temporär ausser Betrieb
genommen. Damit ergibt sich die Gelegenheit, ohne kostspieligen
Zusatzaufwand Vorbereitungsarbeiten für die spätere Brückenauf-
weitung in der dritten Etappe zu realisieren. Bevor in der dritten
Etappe die bestehende Brücke abgebrochen und durch eine neue
und längere Brücke ersetzt werden kann, müssen die Gleise 3 bis 6
auf Hilfsbrücken verlegt werden. Diese Hilfsbrücken werden auf
Betonbohrpfählen abgestellt, welche vorgängig durch den Gleiskör-
per getrieben werden. Diese Betonbohrpfähle im Gleisbereich sol-
len alsVorinvestition bereits in der zweiten Etappe gebohrt werden.
Würden die Betonbohrpfähle erst in der dritten Etappe gebohrt,
wären dieseArbeiten sehr aufwändig, da dafür nur ein kleines Zeit-
fenster in den frühenMorgenstunden zurVerfügung stünde. ImVer-
gleich zurVorinvestition in der zweiten Etappe wären die Kosten für
die Realisierung der Betonbohrpfähle während der dritten Etappe
rund 3-mal höher.
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Dritte Etappe

a) Aufweitung der Brücke Gleise 3 bis 6
Die Brücke für die Gleise 3 bis 6 soll die räumlichenVerhältnisse der
in diesem Zeitpunkt bereits aufgeweiteten Brücken für die Gleise 1
und 2 sowie für die Gleise 7 und 8 aufnehmen und zu einem Ganzen
zusammenführen. Die wesentlichen gestalterischen Elemente wie
die Brückenuntersicht, die Stützen und Widerlagerwände werden
von der Brücke Gleise 7 und 8 übernommen.

b) Zugang Andreasstrasse in die SBB-Personenunterführung
DieAndreasstrasse ist eine kommunal klassierte Langsamverkehrs-
achse und verbindet das Gebiet Leutschenbach mit dem Bahnhof
Oerlikon.Heute endet dieAndreasstrasse an der Schaffhauserstrasse
und der Zugang zum Bahnhof führt seitlich über die Ohmstrasse
oder über die Affolternstrasse.

Mit dem neu geplanten Zugang wird die Fusswegverbindung aus der
Andreasstrasse direkt in die SBB-PersonenunterführungOst fortge-
setzt.Von der SBB-Personenunterführung Ost aus sind alle Perrons
über Rampen und Treppen erreichbar.

c) Neue Verkehrsführung Schaffhauserstrasse
Die geplanteVerkehrsführung in der Schaffhauserstrasse wurde auf
der Basis des städtebaulichen Leitbilds weiterentwickelt.Die Schaff-
hauserstrasse ist eine überkommunal klassierte Strasse mit öffentli-
chemVerkehr (Bus undTram) und Langsamverkehr. In der Spitzen-
stunde befahren rund 1400 Fahrzeuge die Schaffhauserstrasse. Mit
der geplanten Realisierung der Busdurchmesserlinien werden in der
Schaffhauserstrasse dereinst zwei Buslinien und die Tramlinien 10
und 14 verkehren. Der Projektperimeter umfasst zudem den über-
kommunal klassierten FussgängerbereichOerlikon und die kommu-
nal klassierte Radroute Affolternstrasse – Andreasstrasse. Die Auf-
weitung des Brückenraums ermöglicht für alleVerkehrsteilnehmen-
den das sichere Befahren und Queren der Schaffhauserstrasse.

Der öffentliche Verkehr soll neu von der Dörflistrasse bis zur Binz-
mühlestrasse in Seitenlage auf einem eigenenTrasse geführt werden.
Dies ermöglicht die Entflechtung derVerkehrsströme und eine opti-
male Verbindung zwischen den Tramhaltestellen und dem Bahnhof.
Zudem bildet die Seitenlage des öffentlichenVerkehrs auch dieVor-
aussetzung für eine allfällige spätere Überbaubarkeit des Baufelds
Watt-/Binzmühlestrasse.Der motorisierte Individualverkehr aus der
Schaffhauserstrasse stadteinwärts soll neu über die Binzmühle-/
Friesstrasse geführt werden.Damit entfällt die heutige Fahrspur ent-
lang der bestehenden Tramhaltestelle der Linie 14. Die Tramhalte-
stellen verbleiben ungefähr in der heutigen Lage und könnten spä-
ter in das Sockelgeschoss eines neuenGebäudes einbezogenwerden.
Anstelle der heutigen Tankstelle an der Friesstrasse soll eine neue
Tramwendeschlaufe für die Linie 10 realisiert werden. Dies ermög-
licht das vorzeitige Wenden der Tramzüge zwischen den Hauptver-
kehrszeiten und den Randstunden. Aufgrund der fehlenden Wen-
demöglichkeit bei der Haltestelle Bahnhof Oerlikon-Ost wenden
heute die Tramzüge der Linie 10 zeitweise im Zentrum Oerlikon.
Passagiere derTramlinie 10 wissen daher nicht, auf welcher Seite des
Bahnhofs der nächsteAnschluss in Richtung Hauptbahnhof erfolgt.
Mit der neuen Wendeschlaufe kann dieses Problem gelöst werden,
da dann alle Tramzüge in Richtung Hauptbahnhof über die Halte-
stelle Bahnhof Oerlikon-Ost verkehren.
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Zufussgehende sowieVelofahrendewerden imBrückenraum seitlich
über grosszügige Rampen und Gehwege geführt. Bei kritischen
Übergängen wird eineVerkehrsregelungsanlage das sichere Queren
der Fahrbahnen unterstützen.

Bauablauf und Bauzeit des Gesamtprojekts
Die Realisierung der Bauvorhaben ist wie erwähnt in drei Etappen
vorgesehen. In der ersten, bereits umgesetzten Etappe wurde die
Brücke für die Gleise 1 und 2 vomApril 2008 bis Oktober 2009 auf-
geweitet. In der zweiten Etappe abMitte 2010 bis Ende 2014 sind der
Bahnhofausbau mit den neuen Gleisen 7 und 8 und der neuen, auf-
geweiteten Brücke über die Schaffhauserstrasse sowie dieVorinves-
titionen imBereich der Gleise 3 bis 6 geplant.Ab 2015 sollen in einer
dritten Etappe die Aufweitung des Brückenraumes im Bereich der
Gleise 3 bis 6, der neue Zugang Andreasstrasse in die SBB-Perso-
nenunterführung und die neue Verkehrsführung in der Schaffhau-
serstrasse realisiert werden.

Auflageverfahren
Für den Bahnhofausbaumit den neuenGleisen 7 und 8 und die Fort-
setzung dieser Schienenstränge auf der neuenEisenbahnbrücke über
die Schaffhauserstrasse läuft ein eisenbahnrechtliches Plangenehmi-
gungsverfahren.Die Stadt hat dagegen imMai 2009 vorsorglich Ein-
sprache erhoben,unter anderemmit demHinweis auf die Planungen
der Stadt für den Raum Schaffhauserstrasse. Das in Absprache mit
den SBB auszuarbeitende Alternativprojekt für die Arbeiten der
zweiten Etappe soll später als Projektänderung beim Bundesamt für
Verkehr eingereicht werden.

Erhöhung des Objektkredits
Wie vorstehend ausgeführt sind dieAusgaben der einzelnenEtappen
für das Projekt «Bahnhof Oerlikon Quartieranbindung Ost» zusam-
menzurechnen. Somit ist der vomGemeinderat bewilligte Kredit für
die Aufweitung der Eisenbahnbrücke für die Gleise 1 und 2
(7,98 Mio. Franken) um den für die Projektierung der zweiten
Etappe erforderlichen Betrag zu erhöhen.

Die aktuelle Kostenschätzung für die Projektierungskosten basiert
auf einer Machbarkeitsstudie mit einer Genauigkeit von ± 30 Pro-
zent, und sie ergibt, dass für die Projektierungsarbeiten der zweiten
Etappe weitere Mittel in der Höhe von 3,192 Mio. Franken (Preis-
basis 1.April 2009) erforderlich sind. Die Projektierungskosten set-
zen sich wie folgt zusammen:

Fr. Fr.

Objektkredit 1. Etappe (Aufweitung der Brücke
für die Gleise 1 und 2), vom Gemeinderat am
21. November 2007 bewilligt
(Preisbasis 2004/2006, GR Nr. 2007/402) 7 980 000

Projektierung 2. Etappe
(Aufweitung der Brücke für die Gleise 7 und 8
undVorinvestitionen) 2 200 000

Unvorhergesehenes/Ungenauigkeit der
Kostenschätzung (30%) 660 000

Mehrwertsteuer (7,6%) 167 000

Verwaltungskosten (7,5%) 165 000

Total Erhöhung Objektkredit 3 192 000

Krediterhöhung (Preisbasis 1.April 2009) 3 192 000

Total Objektkredit 11 172 000
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Folgekosten:
Kapitalkosten Fr. 1 117 000._
Betriebskosten Fr. 168 000.– (für die bereits bewilligte und reali-

sierte erste Etappe)

Budgetnachweis
Die Ausgaben sind im Budget 2009 enthalten und im Integrierten
Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) für die Jahre 2010 bis 2013 vor-
gemerkt.

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Der vom Gemeinderat am 21. November 2007 bewilligte Objekt-
kredit für den Ersatz der SBB-Brücke Schaffhauserstrasse, Vor-
investition Oerliker Bahnhof-Umsteigezentrum, wird von Fr.
7 980 000.– um Fr. 3 192 000.– für die Projektierung der zweiten
Etappe des Projekts «Bahnhof Oerlikon Quartieranbindung Ost»
auf Fr. 11 172 000.– erhöht.

Der zusätzliche Kredit erhöht oder vermindert sich entsprechend
der Änderung des Baukostenindexes zwischen der Aufstellung des
Kostenvoranschlags (Preisbasis 1. April 2009) und der Bauaus-
führung.

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist der Vorsteherin des Tief-
bau- und Entsorgungsdepartements übertragen.
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Im Namen des Stadtrates

die Stadtpräsidentin

Corine Mauch

der Stadtschreiber

Dr.André Kuy


